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JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 24.02.2003

Rechtssatz

Wer als handelsrechtlicher Geschaftsfihrer und somit als gemaflR§ 9 VStG zur Vertretung nach aul3en berufenes Organ
einer GmbH nach dem Ausscheiden des gewerberechtlichen Geschéftsfihrers (ausgeschieden mit Wirksamkeit vom
30.6.2001) und Ablauf des 6-monatigen Rechts auf Weiteraustibung vom 2.7.2002 bis 28.10.2002 trotz der gemal3 § 9
GewO bestehenden Verpflichtung zur Bestellung eines Geschaftsfuhrers ein Gewerbe (Immobilientreuhander,
Immobilienmakler, Immobilienverwalter und Bautrager; eingeschrankt auf die Austbung von Bautragertatigkeiten)
ausubt, ohne die Anzeige Uber die Bestellung eines § 39 Abs 2 entsprechenden Geschaftsfuhrers zu erstatten, ist
verwaltungsstrafrechtlich verantwortlich.

Schlagworte

Gewerbe, Geschaftsfuhrer, gewerberechtlicher Geschaftsfiihrer, Ausscheiden des gewerberechtlichen
Geschaftsfuhrers, Immobilientreuhander, Immobilienverwalter, Bautrager, Bestellungsanzeige,
Geschaftsfihrerbestellungsanzeige

Quelle: Unabhéngige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/gewo/paragraf/9
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 2003/02/24 KUVS-1831/8/2002
	JUSLINE Entscheidung


